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Druck und Verlag von H. Ehr . Ckratmct,
4mS und Diez.

Verantw. für die RedaktionP . Lange, EuiS«
« ' —■« ■»in — —

SS. Jahrgang

Amtlicher Teil.

General-Gouvernement
ln Belgien.

Eckt . II b, Nr . 1083.
Brüssel,  den 31. Oktober 1914.

Grundsätze für das  P a ß w e se n.
(Fortsetzung.)

C.
Ausstellung von Passagierscheinen l n n e r -

halb der belgischen Grenzen
ausschließlich des Operations - und Etappengebiets deutscher

Armeen*).
I. Ter Fußgängerverkehr ist grundsätzlich frei , vorbehalt¬

lich besonderer Ausnahmen.
II . Alle dienstlich innerhalb Belgiens reisenden deutschen;

Militärpersonen und Beamten müssen einen behörd¬
lichen Personenausweis bei sich führen.

III . Für alle anderen Personen bedarf es zu Reisen im
Kraftwagen , mit der Bahn oder im Schiff eines kosten¬
pflichtigen Passierscheines.
a) Ausstellende Behörde ist die deutsche örtliche Militär¬

oder Zivilbehörde des Wohn- bezw. Aufenthaltsortes
des Reisenden.

b) Jeder Passierschein ist nur auf Zeit und vorbehaltlich
jederzeitigen Widerrufs gültig.

c) Tie Kontrolle der Passierscheine erfolgt nach den
Anweisungen der Gouvernements und Militärgou¬
vernements.

IV. Die Benutzung des Fahrrades ist abgesehen von deutschen
Militärpersonen und als solchen legitimierten deutschen
Zivilbeamten nur in Ausnahmefällen — insbesondere
für Aerzte, Geistliche, Beamte usw. zur Berufsausübung
— gegen kostenpflichtigen Passierschein gestattet . Zu¬

*1 Neuaddruck vom 16. November 1914: Als solches kommen
zurzeit die Provinz Ost- und Westfla dern. sonne der wet' lich der
Badnlinie Renaix—Lenze—Peruwelz gelegene Teil der Provinz Heoncgau
(ausschließlch Lenze, aber einschießtch Peruwelz) ferner des Gebiet
zwischen Florenville—Chiny—Rulles—Aklon und Longwy (einschließlich
dieser Orte) in Frage.

ständig zur Ausstellung ist die deutsche örtliche Militär¬
oder Zivilbehörde des Wohn- bzw. Aufenthaltsortes
desjenigen, welcher den Passierschein nachsncht. Die
näheren Anordnungen bleiben den Gouvernemenits
und Militärgouvernements überlassen.

Ten Gouvernements und Militärgouvernements
bleibt es überlassen, im Bedarfsfälle weitergchende Vor¬
schriften zur Kontrolle des Verkehrs für ihren Befehls¬
bereich oder für Teile desselben zu treffen. Solche Vor¬
schriften sind dem Generalgouvernement mitzuteilen.
Zn beachten ist dabei, daß im Interesse des Heeres
sowohl wie des Landes der Entwickelung der Arbeit in
Stadt und Land, insbesondere der Feldarbeit jede mit
den militärischen Interessen irgend vereinbare Förde¬
rung zu gewähren ist, und daß die Kontrotlvorschriften
möglichst eine Behinderung des militärischen Verkehrs
nicht zur Folge haben.

VI. Muster eines Passierscheines.
Passierschein.

für . .aus.
staatsangehörig nach.
geboren. . . . . .
zur Reise von . nach.
zwecks.
gütig bis zum . vorbehaltlich

jederzeitigen Widerrufs.
Ort und Datum der Ausstellung.

Ausstellende Behörde:
Stempel Erhobene Gebühr

Vermerk:  Sobald das Operations - oder Etappen¬
gebiet einer deutschen Armee berührt wird , hängt die Ge¬
nehmigung zur Fortsetzung der Reise lediglich von dem Er¬
messen der dortigen militärischen Dienststellen ab.
VII. Für den Kraftwagen -Verkehr ergehen weitere beson¬

dere Bestimmungen an die Gouvernements und Militär¬
gouvernements . Danach bedarf es für die Benutzung
von Kraftwagen außer dem vorgeschriebenen Passier¬
schein noch eines besonderen Fahrscheins.

VIII. Alle vom Generalgouvernement und den ihm unter¬
stellten Behörden ausgefertigten Reiseerlaubnisse , Pas-
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lediglich von dem Ermessen der dortigen DienMellen
abhängt.
Vorstehende Grundsätze treten sofort in Kraft.

Bon seiten des Generalgouvernements.
Ter Chef des Stabes.

Frhr . v. Lütt Witz,  Generalmajor.
(Schluß folgt .)

Bekanntmachung
bktresiend das Verbot der Verwendung von Mehl jeder
ilrt zur Herstellung von Seife . Vom l8 . Februar 1915.

Ter Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes
über die Ermächtigrurg des Bundesrats zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S.
327) folgende Verordnung erlassen:

8 *• r ....
Tie Verwendung von Mehl jeder Art zur gewerbsmaßr

gen Herstellung von Seife ist verboten.
8 2.

Die 88 2 bis 8 der Bekanntmachung , betreffend das Ver
doi der Verwendung von Kartoffelmehl zur Herstellung
von Seife , vom 22. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 547)
finden Airwendung.

8 3- „ . ..
Tie Verordnung tritt mit dem Tage der Pertunsurrg

in Kraft . Ten Zeitpunkt des Außerkrafttretens bestimmt der
Reichskanzler.

Sbtapnapnien uftv . wnt 4. vluffuft tni4 (8WcS6 >e «fe* »i . ® -
327 ) foXgenbc  Beeor -dnung erlassen:

Artikel  l.
Zn der Bekanntmachung über die Bereitung von Back-

Ware vom 5 Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 8) wer-den
folgende Aenderungen vorgenommen:

1. Dem 8 3 wird als Abs. 2 hinzugesügt:
„Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬

stimmten Behörden können vorübergehend im Falle eines
dringenden wirtschaftlichen Bedürfnisses gestatten, daß
Weizenmehl (Abs. 1) in einer Mischung verwendet wird,
die weniger als dreißig Gewichtsteile Roggenmehl unter
hundert Teilen des Gesamtgewichts enthält , sowie daß an
Stelle des Roggenmehlzusatzes Kartoffel oder andere mehl¬
artige Stoffe verwendet werden."

2. Im 8 13 unter Nummer l erhält der Schluß folgende
Fassung:

"oder den auf Grund der 88 >3, 4, 7, 9 erlassenen Be¬
stimmungen zuwiderhandelt ;"

3. Im 8 18 unter Nummer 2 werden statt der Worte
„der 88 1« 7 erlassenen Bestimmungen der Landeszentral-
bchörde zuwider" die Worte gesetzt: „der 88 4, 7, 9 erlassenen
Bestimmungen zuwider".

Artikel  2 . \
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Berlin , den 18. Februar 1915.
Der Stellvertreter »es Reichskanzlers.

Delbrück.

Berlin , den 18. Februar 1915.
Der Stellvertreter be* Reichskanzlers.

Delbrück._ _

Bekanntmachung
wegen Aenderung der Bekanntmachung über das Aus mahlen
von Brotgetreide vom 5. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 3). Vom 18. Februar 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes
über die Ermächtigung des Bundesrats zu tvirtschaftlichen
Maßnahmen usw. vom 4. August l914 (Reichs-Gesetzbl. S.
327) folgende Verordnung erlassen:

A rtikel  1.
Im 8 5 der Bekanntmachung über das Ausmahlen

von Brotgetreide vom 5. Januar 1916 (Reichsgesetzbl. S . 3)
wird als Ws . 4 hinzugefügt:

„Tie Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬
stimmten Behörden können vorübergehend im Falle eines
dringenden wirtschaftlichen Bedürfnisses gestatten , daß
Mühlen Weizenmehl in anderer Mischung abgeben als
Abs. i vorschreibt : dies gilt auch für die Kunden- und
Lohnmüllerei ."

Artikel  2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft . Ter Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Berlin , den 18. Februar 1915.
Der Stellvertreter de« Reichskanzlers.

Delbrück.

Bekanntmachung
wegen Aenderung der Bekanntmachung über die Bereitung
von Backware vom 5. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 8).
Vom 18. Februar 1915.

Der Bundesrat hat aus Grund des 8 3 des Gesetzes
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen

Ersatz für Petroleum.
Jcb mache die Kreiseingesessenen daraus aufmerksam,

daß die Firma Johannes Platz in Eberswaldc
Lichtlämpchen, das Stück zu 7 Pfg ., etwa 5 Stunden Brenn¬
dauer, 150 Stück auf ein Postpaket bei freier Verpackung
liefert.

Tiez,  den 25. Februar 1915.
Der Landrat.
Luderftadt.

«ekanutmachung.
Vornahme von Haussammlungen bei den

katholischen Einwohnern des Regierungsbr
zirks Wiesbaden im Jahre 1916 betr.

Laut Mitteilung des Herrn Oberpräsidenten vom 19.
Dezember v. Js . sind für das Jahr 1915 folgende Haus¬
sammlungen bewilligt worden:

1. der Diözesan-Knabenerziehungsanstalt in Marien¬
haufen:

2. dem Fürforgeverein Johannisstift bei den katholischen
Einwohnern des Regierungsbezirks Wiesbaden;

3. dem Kirchenvorstand der katholischen Gemeinde zu
Frankfurt a . M . für die katholische Armenanstalt da¬
selbst bei den katholischen Einwohnern der Stadt Frank¬
furt ohne Vororte;

4. dem Hospiz zum hl . Geist in Wiesbaden bei den katho¬
lischen Einwohnern der Stadt Wiesbaden.
Die Zurücknahme der Bewilligung ist Vorbehalten wor

den für den Fall , daß die kriegerischen Ereignisse die Ab¬
haltung der Sammlungen bedenklich erscheinen lassen sollten

Im Einvernehmen mit dem Herrn Oberpräsidenten
haben wir bestimmt, daß

1. die Haussammlung für die Knabenerziehungsanstalt
in Marienhausen im November,

2. die Haussammlung des Fürsorgevereins Johannisstift
im April,
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4. die Haussammlung des Hospizes zum hl. Geist in
Wiesbaden ebenfalls im Juli vorzunehmen ist.
lieber die Kollekte für die Knabenerziehungsanstalt

werden noch weitere Anordnungen ergehen.
Limburg,  den 25. Januar 1915.

Bischöfliches Ordinariat.
De. Hohler.

* * •

J .-Nr . I. 1016. Diez,  den 25. Februar 1916.
Wird hiermit veröffentlicht.

Der KSnigl. Landrat.
Duderstadt.

l . 1559. Wiesbaden,  den 19. Februar 1915.
Bekanntmachung.

In der Zeit vom 26. Januar bis zum 17. Februar 1915
wurden hier aus einer Herrschaftswohnung in Wwesenheit
des Inhabers mittels plumpen Einbruchs gestohlen: eine
schwarze Tuchhose mit Seidenbiese, zu einem Frackanzug ge¬
hörig , 1 schlvarze Tuchhose, zu Smoking gehörend, 1 moderne
dunkclgraue und schwarzgestreifte Hose, aus schräggerippter
Webart , 1 schlvarze graumelierte Hose (Marengo ), zu Geh¬
rockanzug gehörend, 1 leichter grauer Sackanzug, einreihig,
karrierte Webart , Kümmel- und Salzmuster , 1 schwarzer
Sackonzug, 1 braungelber Sackanzug, 1 schwarzer grau-
getupfter Sackanzug, 1 Sackrock und Weste aus schwarz-
grauer geripptgestreifter Webart , 1 dunkelbrauner .Herbst¬
paletot mit einer verdeckten Knopfreihe, 1 schwarzer leicht-
grau melierter Herbstpaletot mit einer verdeckten Kuopfreihe,
1 schwarzgrau meliertes Lodencape, 1 schwarzblauer Diener-
Mantel mit 2 Reihen silberner Wappenknöpfe. Die Klei¬
dungsstücke sind fast neu, für gut mittelgroßen schlanken
Herrn passend, aus besten Stoffen angefertigt und mit den
nachgenannten Firmenzeichen versehen: „Friedrich Vollmer,
Wiesbaden ", „Truntz u. Voß, Berlin ", „Robrecht, Berlin ".

Ferner : 1 seidener Herrnschirm mit rundgebvgenem
Griff aus karriertem Toulasilber , 1 brauner Gpazierstvck
mit gebogenem Griff aus karriertem Toulasilber , 1 brauner
Spazierstock mit rechteckigemElfenbeingriff , mit Wappen,
in welchem sich 3 Fische und darüber im Helm 1 Fisch be¬
findet . 6 Herren -Stehkragen mit Umlegecken, Marke „Sleip-
ner ", Größe 42, 6 Herren-Umlegekragen, Größe 42, Marke
„Bergaum ".

Vermutlich wurden auch Damenkostüme, Herren -Ober-
hemden mit dem Firmenzeichen „Werner -Wiesbaden ", weiß¬
wollene Herren -Unterwäsche, Strümpfe , sowie sonstige Bett -,
Tisch- und .Haushaltungswäsche , gezeichnet„v. P . und v. W."
gestohlen.

Es wird um Mitteilung ersucht, ob diese Gegenstände
bereits angeboten wurden oder faUs sie noch angeboten
tverden sollten.

Der Polizei - Präsident.
I . B.

1. 1129. !ies baden,  den 19. Februar 1915.

Erledigung.

liuljUnj , t >e\ \ \ V». 'Sebtuax
Qtlanataftliaa « .

Das Proviantamt lauft bis auf weiteres Mies Pferd«,
heu sowie zum Verfüttern geeignetes tadeUoses Roggen-
und Haferstroh (Flegel- oder Maschinenbreitdrusch) zu den
jeweiligen Tagespreisen frei Magazin Coblenz.

Proviantamt.

Das diesseitige Ausschreiben vom 10. d. Mts ., T . B.
I. Nr . 1129, betreffend den am 2. November 1891 zu Wies¬
baden geborenen Hausburschen Wilhelm Schmerr wegen
Unterschlagung, ist durch dessen Festnahme erledigt.

Der Polizei - Präsident.
I . « .
Wetz.

AnSsck eibun«
der zum Pferde - und Rindvieh -Entschädigungssonds für
1814-15 zu erhebenden Beiträge.

Nach Beschluß des Landesausschusses vom 11. Februar
lfd. Js . sind für das Rechnungsjahr 1914-15 von den bei¬
tragspflichtigen Tierbesitzern folgende Beiträge zu erheben:

1. Zum Pferde - Entschädigungsfonds,  aus
welchem die Entschädigungen für tollwut -, rotz-, wild- und
rinderseuche- und für milz- und rauschbrandkranke Pferde,
Esel, Maulesel und Maultiere geleistet tverden, 30 Pfg.
für jedes Tier.

2. Zum Rindvieh - Entschädigungssonds,
aus welchem die Entschädigungen für tollwut -, maul - und
klauenseuche-, wild- und rinderseuche-, milz- und rauscht
brandkranke und tuberkulöse Rindviehstücke und für milz¬
brandkranke Schafe geleistet werden, 40 Pfg . für jedes
Stück Rindvieh . (Für Schafe werden besondere Beiträge
nicht erhoben.)

Die Erhebung erfolgt auf Grund der als Sonderbeilagr
zum Amtsblatt der hiesigen königl. Regierung vom 27.
Juni 1912 und im Amtsblatt für den Stadtkreis Frankfurt
a . M . von 1912 auf Seite 325 und folg, veröffentlichten
Viehseuchen-Entschädigungssatzung für den Bezirksverband
des Regierungsbezirks Wiesbaden und der in dem erst
erwähnten Amtsblatt von 1913 auf Seite 167 und in denr
letzterwähnten von 1913 aus Seite 184 veröffentlichten
„Vorschriften über die Anlegung und Fortführung der Vieh
bestandsverzeichnisse und über das Verfahren bei der Aus¬
schreibung und Erhebung der Beiträge zu den Viehseuchen
Entschädigungsfonds ".

Die Offenlegung der Biehbestandsverzeichnisse hat in der
Zeit vom 1. bis 14. Blärz zu erfolgen . Den Viehbestands
Verzeichnissen selbst sind die Ergebnisse der Viehzählung vom
1. Dezember v. Js . zugrunde zu legen.

Als Termin für die Erhebung der Beiträge wird hier¬
mit der 15. April 1915 bestimmt.

Mesbaden , den 12. Februar 1915.
Der La«de-Hauptma«n.

-

J .-Nr . I. 1103. Diez,  den 27. Februar 1915.
« » die Herren Bürgermeister de« Kreise»

Vorstehende Bekanntmachung wird unter Hinweis auf
8 11 des Reglements vom 27. August 1886 bezw. 27. Ok
tober 1893 mit dem Aufträge zur Kenntnis gebracht, die
Verzeichnisse der betreffenden Viehbestände alsbald auf
zustellen und sodann die Abgabenerhebung sowie den Ort.
die Zeit und den Zweck der Offenlegung dieser Verzeichnisse
ortsüblich bekannt machen zu lassen. Während der vom
1. bis 14 . März dauernden Offenlegung können Anträge
auf Berichtigung der Verzeichnisse bei Ihnen vorgebracht
werden, lieber die Anträge haben Sie zu entscheiden. Rekla
mationen gegen Ihre Entscheidung sind bei mir innerhalb
10 Tagen nach Zustellung Ihrer Entscheidung anzubringen.
Nach erfolgter Offenlegung der Verzeichnisse sind diese seiten
weise zu summieren und zusammenzustellen, sowie mit der
Bescheinigung zu versehen, daß sie vorschriftsmäßig offen
gelegen haben, und daß in dieselben alle abgabepflichtigen
Tiere eingetragen sind. Alsdann sind mir die Verzeichnisse
bis spätestens 20 . März  d . Js . einzureichen.

Der Königl. Landrat.
I . A.: Markloff.
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Lievesgaben ;ufuhr.
Ter Herr stellv. Militärinspekteur der freiwilligen

Krankenpflege hat von neuem auf die Grundsätze hinge¬
wiesen, die für die Liebesgabenzufuhr gelten.

Damit das oberste Ziel der Sammeltätigkeit und Liebes-
zaüenzufuhr, die gleichmäßige Versorgung aller Truppen
mit Gaben, erreicht werden kann, ist jede Zersplitterung in
der Liebesgabenzuführung zu vermeiden. Dementsprechend
will das Kriegsministerium den in der Dienstvorschriftfür
die freiwillige Krankenpflege vorgeschriebenen Beförde¬
rungsweg ausnahmslos innegehalten wissen.

Danach sind alle Spenden für das Feldheer den Ab¬
nahmestellen oder dem Berliner Zentraldepot zuzuführen.
Die Abnahmestellenbefinden sich in Cassel I. Frankfurier¬
straße 70, II. Moritzstraße 29, und in Frankfurt a. M.
I. Fürstenhof, Hohenzollernstr. 2, II. Hedderichstr. 59.

Tie Abnahmestellen I sind zur Versorgung der verwun¬
deten und kranken, die Abnahmestellen II zur Versorgung
der gesunden Angehörigen des Feldheeres bestimmt. Das
Zentraldepot in Berlin befindet sich in den Ausstellungs¬
hallen am Zoologischen Garten und ist bestimmt, den nöti¬
gen Ausgleich herbeizuführen und diejenigen Truppen zu
versorgen, die keiner bestimmten Formation angehören.

Diese Stellen leiten aus dein schnellsten Wege die Gaben
zu den ihnen zugewiesenen Sammelstationen weiter. Von
dort erfolgt die Beförderung zu den Truppen je nach Be¬
darf aus Anforderung der Etappendelegierten.

Damit auf diesem Wege eine schnelle und gleichmäßige
Versorgung der Truppen erreicht wird, ist es jedoch er¬
forderlich, daß die Liebesgaben mehr zur freien Verfügung
für die Allgemeinheit und toeNiger mit Sonderbestimmung
für einzelne Truppenteile gespendet werden als bisher.

3Wa>in « ri tu. Alntl. SWotieruua der(Eigene Depescve.)
1. März ISIS.

dortigen BSrse.
Vorwöch.' Not.

Weizen Mark 28,20 - 28,20-
Roggen „ 24,20— 24 20-
Gerste „ 24,20— 24,20 -
Hafer n 27,40— 27,40-
Raps n -- —

Mais — —

La Plata — —

* Der Umsatz auf dem Frankfurter Frachtmarkt wird durch fol¬
gende Abstufungen bezeichnetr 1. geichäftsloS, 2. klein, 3. mittel, 4. groß.

Stimmung auf dem Frankfurter Fruchtmarkt wird durch
folgende Wstufungen bezeichnet: 1. stau. 2. abwartend, 3. stetig,

4. fest, 5. sehr fest.« SM»'' ■
Vieh (amtliche Notierung am Schlachtviehhos zu Frankfurt a . M.

vom 1. März 1915.
Für 60 KUogr. Für 50 KUogr.
Lebendgewicht. Schlachtgewicht

. . . Heutige Borwöchtl. Heutige vorwöchtl.Ochsen, Preise Preise Preis« Preis«
a. vollfleischige, ausgemästete höchst.

Schlachtwertes°o, 4-7 Jahren 54- 58 52- 67 100- 105 98 - 103
b junge fleischige, nicht ausgcmästete

und ältere ausgemästete Mk. 50- 63 47- 51 91- 97 85- 93
c. müßig genährte iuno«, gut ge¬

nährte ältere Mk. 47- 50 43- 46 87- 93 80- 85
Bulle « :

a. volllleiichioe. ausgewachsene,
höchsten Schlachtwertes Mk. 50- 53 48- 51 85- 88 80 - 85

b. DDUttftlcbie, magere Mk. 45—49 43—46 80—84 78—80
o. mäßig genährte junge und gut

genährte ältere Mk. — — — —

"*** «Uhe und Färse« !
a. vollsteischlge, auSgemästete Färsen

höchsten Schlachtw rtes Mk. 47- 52 46—50 90- 95 85—90
b. vollfietschige aurgemästet. Kühe

höchsten Schlachlwertes dis zu 7
Jahren Mk. 41- 49 43 - 47 82- 88 80 84

«. wenig gut entwickelte Färsen Mk. 40- 45 38 - 42 77- 87 73- 80
<L mäßig genährte Küheu. Färsen Mk. 30- 36 3 >- 36 60- 72 60 72
s. gering genährte Kühe ui Färsen Mk. 23—29 23—29 52—66 52—66

Literarisches.
( !) Kunst wart.  Zweites Februarheft. Kriegsausgabe

zum halben Preis . (Verlag von C. W. Callweh, München,
Vierteljährlich 2,25 M.) Größere Aufsätze: Reinhold See¬
berg, Genie und Heldentum. Ezard Nidden, Bücher der
Zeit? Avenarius , Apokalyptisches in unsrer Bildkunst.
Alice Salomon , Kriegsdienst im Haushalt. Avenarius, Das
„Persönliche" in Sachen Spittelers . Lose Blätter : Neue
Soldatenlieder, vor dem Auszug und im Felde gedichtet.
In der Rundschau u. a. : Alexander v. Gleichen-Rußwnrm,
Der Hetzgeist. Ehr. Wienecke, Hindenburg für alles . Hans
Wehberg, Die Völkerrechtswissenschaft und Völkerhaß? O.
E. Lessing, Wir Deutsch-Amerikaner. Bilderbeilagen.

Z>5ai»vW1« schaftSra»»wreP
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.

Preis «,
«stgeteilt von der Preisnotierungsstelle der LandwirtschastSkammer

für den Regierungsbezirk Wiesbaden.
Am Fruchtmark« zu Frankfurt a. M.

den 1. März »915.
»er 100 Kilogramm gute marktfähig» Ware, je nach Qnalstät loco

Frankfurt a. M.
Eigene Notierung am Fruchtmarkt.

Heutige Notierung
«mW,» Stimm." Preise Mk.

Weizen, hiesiger —
Roggen, hiesiger —
Gerste, Ried- u.Pfälzer- —
Gerste Wetterauer —
Hafer —
Mais , La Plata —
Raps —

28,10-
24,10 -
24.10-
24.10—
27,30—

Vorwöchentl.
Preise Mk.

28,10-
24,10—
2410-
24,10 -
27,30-

»älder r
o. Doppellender, feinste Mast Mk. — — —- —
b. lewste Mastkälber M . 56- 60 54 - 56 93 - 100 90 - 93
«. mittlere Man - und beste Saug¬

kälber Mk. 52- 56 50- 54 88- 95 83 - 90
d. geringere Mast- und gule Saug-

kätder Mk. 48 - 51 43- 48 81- 86 73- 81

edufe Weiden-aüichafei:
a. Mastlämmeru . Masthammel Mk. 48— 48— 105— 105—
b. «er, gere Masthammel und

Schafe Mk. 38 - - 90 - -
Schwel««r

a. vollfleischige Schweine von
80-100 kg. Lebendgewicht Mk. 85- 86 82- 85 103- 105 103 - 106

b. vollfleisch Schweine unter 80 eg.
Lebendgewicht Mt . 80- 85 80—83 100- 102 92 100

o. vollfleischige von 100.120 kg.
Lebendgewicht Mt . 85—86 82—85 103—105 103 —106

ä. vollfleischige von 120-150 kg.
Lebendgewicht Mk 85- 86 82- 85 103- 105 103- 108

«. Fetts chwetne über 150 ks.
Lebendgewicht Mk. — — — —

Auftrieb:  196 Ochsen, 55 Bullen, 1049 Färse« und Kühe, 305Kälber,
128 Schafe und tzämmel, 2276 Schweine, 0 Ziegen.

Kartoffeln . Frankfurt a. M-, 1. März. Eigene Notierung.
Heutige Preiic . Vorwöchenlliche Preise.

Kartoffeln in Waggouladung Mk. 12,00 13,00 11,50 12,00
do. im Detailverkaus „ — 12,00—13,v0

He« « ud Strotz (Notierung vom Heu- und Strohmarkt in
Frankfurt a. M-, 26 Febr. 1915. Per 50 KUogr.)

Heutige Preise. Vorwöchentl. Preise,
ßot Mmk 4,80- 5,00 —
Stroh „ — —

DM" Nachdruck verboten.
Dt« Prei »uotieru «g»kommisfion.
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